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Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zu unserer

am Dienstag, 14. Juni 2005, 10.30 Uhr,

im KOMED-Saal, 1. Obergeschoss,
Im MediaPark 7, 50670 Köln,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der OnVista
AG zum 31. Dezember 2004, des nach IFRS aufgestellten und
vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2004, der Lageberichte für die OnVista AG und
den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über den
Jahresabschluss der OnVista AG und des Konzerns

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahres-
abschluss der OnVista AG ausgewiesenen Bilanzgewinn von
€ 915.367 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2004

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu
beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu
beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2005

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Deutsche Revision Ak-
tiengesellschaft, Hohenzollernring 21-23, 50672 Köln, zum
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2005 zu bestellen.

6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats
endet satzungsgemäß mit Ablauf der Hauptversammlung.
Daher sind Neuwahlen durchzuführen.
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Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Ab-
satz 1, 101 Absatz 1 Satz 1 AktG und § 7 Absatz 1 der Satzung
aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglie-
dern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvor-
schläge nicht gebunden.

Dem Aufsichtsrat sollen auch künftig die derzeitigen Mit-
glieder angehören. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die
folgenden Personen in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien jeweils angegeben sind:

1. Dr. Paul-Bernhard Kallen, München, Geschäftsführer
verschiedener Gesellschaften der Burda-Gruppe.
Weitere Mitgliedschaften: Tomorrow Focus AG
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

2. Dr. Johannes Meier, Müddersheim-Vettweiß, Mitglied
des Vorstands der Bertelsmann-Stiftung.
Keine weiteren Mitgliedschaften

3. Professor Dr. Bernhard Schwetzler, Leipzig, Universi-
tätsprofessor an der Handelshochschule Leipzig.
Keine weiteren Mitgliedschaften

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei
wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitge-
rechnet.

7. Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
wird auf € 10.000,00 für die Mitgliedschaft während ei-
nes Geschäftsjahres erhöht. Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats erhält das Anderthalbfache dieses Betrags.
Die vorstehende Vergütungsregelung gilt erstmals ab
dem Beginn des Geschäftsjahres 2005.

b) § 13 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes
volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Auf-
sichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von
€ 10.000,00, zahlbar nach Ablauf des Geschäfts-
jahres. Der Vorsitzende erhält den anderthalbfa-
chen Betrag. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Auf-
sichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjah-
res angehört haben, erhalten die feste Vergütung
pro rata temporis. Die Gesellschaft schließt für die
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Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung („D&O-Versicherung“)
ab.“

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum
Erwerb eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Aus-schluss
des Bezugsrechts bei Wiederveräußerung der eigenen Akti-
en

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom
29. Juni 2004 erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Er-
werb eigener Aktien endet am 28. Dezember 2005. Der
Hauptversammlung wird vorgeschlagen, erneut eine Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen. Mit die-
ser erneuten Ermächtigung soll für die Gesellschaft die Mög-
lichkeit aufrecht erhalten werden, die Aktien unter anderem
als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen oder
Unternehmensteilen sowie zur Bedienung der von der
Hauptversammlung in den Jahren 2000 und 2001 beschlos-
senen Aktienoptionspläne einzusetzen. Zur inhaltlich im
Wesentlichen unveränderten Fortführung der bestehenden
Ermächtigung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat daher vor
zu beschließen:

1. Der Vorstand wird gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG er-
mächtigt, bis zum 13. Dezember 2006, außer zum Zwek-
ke des Handelns mit eigenen Aktien, Aktien der Gesell-
schaft in einem Umfang von bis zu zehn vom Hundert
des Grundkapitals der Gesellschaft, somit Aktien mit
einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von bis zu € 670.000,00 über die Börse
oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft
gerichteten öffentlichen Kaufangebotes zu erwerben.

Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbs-
preis (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittli-
chen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft an der
Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf dem Erwerb
vorausgehenden Handelstagen um nicht mehr als fünf
vom Hundert überschreiten; er darf maximal 15 vom
Hundert darunter liegen.

Im Falle des Erwerbs durch ein an alle Aktionäre der Ge-
sellschaft gerichtetes öffentliches Kaufangebot darf
der Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den
durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesell-
schaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf
der Veröffentlichung vorausgehenden Handelstagen
um nicht mehr als fünf vom Hundert unter- oder über-
schreiten. Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots
kann begrenzt werden. Sofern die Zahl der Aktien der
Gesellschaft, die der Gesellschaft angeboten werden,
das Volumen des öffentlichen Kaufangebots überschrei-
tet, muss der Ankauf im Verhältnis der jeweils angebo-
tenen Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Ankauf ge-
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ringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angebotener Ak-
tien je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen wer-
den.

2. Der Vorstand wird ermächtigt, ohne dass es eines wei-
teren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf, die er-
worbenen eigenen Aktien nicht nur über die Börse oder
durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre, son-
dern auch

a) an Dritte als Gegenleistung für den Erwerb von Un-
ternehmen oder Unternehmensteilen abzugeben,
sofern der jeweilige Erwerb im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt; oder

b) zu einem Preis zu veräußern, der den durchschnitt-
lichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft an
der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf der
Veräußerung der Aktien vorhergehenden Handels-
tagen nicht wesentlich, d. h. um nicht mehr als fünf
vom Hundert unterschreitet; die Ermächtigung in
diesem Absatz ist unter Einbeziehung der Ermäch-
tigung gemäß § 3 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital)
der Satzung auf insgesamt höchstens zehn vom
Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft be-
schränkt; oder

c) in Erfüllung der Optionsrechte, zu deren Ausgabe
der Vorstand mit den Beschlüssen der Hauptver-
sammlung vom 16. Februar 2000 zu Tagesord-
nungspunkt 3 („OnVista Aktienoptionsplan 2000“)
und vom 30. Mai 2001 zu Tagesordnungspunkt 10
(„OnVista Aktienoptionsplan 2001“) ermächtigt
wurde, einem Optionsberechtigten zu übertragen;
die in den Beschlüssen der Hauptversammlung
vom 16. Februar 2000 zu Tagesordnungspunkt 3
und vom 30. Mai 2001 zu Tagesordnungspunkt 10
getroffenen Festlegungen über den Kreis der
Optionsberechtigten und die Aufteilung der
Optionsrechte, die Erfolgsziele, die Erwerbs- und
Ausübungszeiträume für die Optionsrechte sowie
die Wartezeit bis zur erstmaligen Ausübung der
Optionsrechte werden insoweit auch Bestandteil
dieser Ermächtigung. Soweit in Erfüllung von
Optionsrechten der Gesellschaft die erworbenen
Aktien dem Vorstand übertragen werden sollen,
liegt die Zuständigkeit beim Aufsichtsrat.

Insoweit wird das Bezugsrecht der Aktionäre auf die ei-
genen Aktien der Gesellschaft ausgeschlossen.
Die Ermächtigung zur Veräußerung auch außerhalb der
Börse sowie anders als durch öffentliches Angebot an
alle Aktionäre kann ganz oder in Teilen, einmalig oder
mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt wer-
den.
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Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die erworbenen
eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungs-
beschluss einzuziehen.

3. Die bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Ak-
tien, die dem Vorstand mit dem Hauptversammlungs-
beschluss vom 29. Juni 2004 erteilt wurde, wird mit
Wirksamwerden der zu diesem Tagesordnungspunkt 8
vorgeschlagenen Ermächtigung aufgehoben.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71
Absatz 1 Nr. 8, 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tages-
ordnung:

Der Vorschlag zu Punkt 8 der Tagesordnung sieht vor, den Vor-
stand der Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG zu er-
mächtigen, bis zum 13. Dezember 2006 eigene Aktien der Ge-
sellschaft in einem Umfang von bis zu zehn vom Hundert des
Grundkapitals der Gesellschaft, somit Aktien mit einem auf sie
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu
€ 670.000,00, zu erwerben. Die vorgeschlagene neue Ermächti-
gung soll die von der Hauptversammlung vom 29. Juni 2004 er-
teilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (die „bestehen-
de Ermächtigung“) ersetzen, die nach den gesetzlichen Bestim-
mungen nur für die Dauer von 18 Monaten erteilt werden konn-
te und zum 28. Dezember 2005 ausliefe.

Die Ausnutzung der Ermächtigung bedarf der Zustimmung des
Aufsichtsrats. Einen entsprechenden Zustimmungsvorbehalt
hat der Aufsichtsrat beschlossen.

Die vorgeschlagene neue Ermächtigung sieht – wie bereits die
bestehende Ermächtigung – vor, dass die Wiederveräußerung
erworbener eigener Aktien in bestimmten Fällen auch außer-
halb der Börse sowie anders als durch öffentliches Angebot an
alle Aktionäre erfolgen und in diesen Fällen das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.

Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts betrifft zu-
nächst die Abgabe eigener Aktien als Gegenleistung für den Er-
werb von Unternehmen oder Unternehmensteilen, sofern der je-
weilige Erwerb im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt. Auch wenn derzeit keine entsprechenden Akquisitionen
beabsichtigt sind, erlaubt dies der Gesellschaft, in geeigneten
Fällen eigene Aktien flexibel und kostengünstig als Gegenlei-
stung für einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb einzu-
setzen. Der Vorstand wird bei der Verwendung eigener Aktien
zum Zwecke des Unternehmens- oder Beteiligungserwerbs je-
weils bestrebt sein, dass der Wert der hingegebenen eigenen
Aktien und der Wert des erworbenen Unternehmens oder der er-
worbenen Beteiligung in einem angemessenen Verhältnis ste-
hen.
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Weiterhin eröffnet die vorgeschlagene neue Ermächtigung die
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss in entsprechender
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG, um erworbene eige-
ne Aktien zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zur ander-
weitigen Veräußerung wird beschränkt durch die Einbeziehung
der Ermächtigung gemäß § 3 Absatz 4 der Satzung, so dass auf
der Grundlage beider Ermächtigungen insgesamt höchstens Ak-
tien in einem Umfang von 10 % des Grundkapitals unter Aus-
schluss des Bezugsrechts zu einem Preis, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet, veräußert werden können. Bei
dieser Möglichkeit zur Wiederveräußerung, die beispielsweise
die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen eröffnet, werden die
Vermögens- und die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre je-
weils angemessen gewahrt.

Schließlich können nach der vorgeschlagenen Ermächtigung er-
worbene eigene Aktien zur Erfüllung der Optionsrechte verwen-
det werden, zu deren Ausgabe der Vorstand mit den Beschlüs-
sen der Hauptversammlung vom 16. Februar 2000 zu Tagesord-
nungspunkt 3 („OnVista Aktienoptionsplan 2000“) und vom
30. Mai 2001 zu Tagesordnungspunkt 10 („OnVista Aktien-
optionsplan 2001“) ermächtigt wurde. Die in diesen Beschlüs-
sen der Hauptversammlungen vom 16. Februar 2000 und vom
30. Mai 2001 getroffenen Festlegungen über den Kreis der
Optionsberechtigten und die Aufteilung der Optionsrechte, die
Erfolgsziele, die Erwerbs- und Ausübungszeiträume für die
Optionsrechte sowie die Wartezeit bis zur erstmaligen Aus-
übung der Optionsrechte liegen als Bestandteile der notariel-
len Niederschriften über diese Hauptversammlungen bei dem
Handelsregister des Amtsgerichts Köln sowie in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft (Sophienstraße 3, 51149 Köln) zur Ein-
sicht aus. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zuge-
sandt. Durch die Ermächtigung, eigene Aktien zur Erfüllung von
Optionsrechten zu verwenden, wird die Gesellschaft in die Lage
versetzt, bei der Bedienung der Optionsrechte zum Vorteil der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre flexibel und kostengünstig
agieren zu können. Die Entscheidung darüber, wie die Options-
rechte im Einzelfall erfüllt werden, treffen jeweils die zuständi-
gen Organe der Gesellschaft, wobei sie sich allein von den Inter-
essen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen werden.
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind gemäß § 16 der Satzung nur diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Dienstag, 7. Juni
2005, bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar,
bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapier-
sammelbank oder bei der nachstehend bezeichneten Stelle hin-
terlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort
belassen sowie sich, wenn die Hinterlegung bei einem deut-
schen Notar oder einer Wertpapiersammelbank erfolgt, anmel-
den. Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die
Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei ei-
nem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung gesperrt bleiben.

Hinterlegungsstelle ist:
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf

Erfolgt die Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer
Wertpapiersammelbank, so hat die Anmeldung der Aktionäre
zur Hauptversammlung in der Weise zu erfolgen, dass die
Hinterlegungsbescheinigung oder ein Doppel spätestens am
Mittwoch, 8. Juni 2005, bei der Gesellschaft eingereicht ist.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teil-
nehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch
durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer
Wahl, ausüben lassen.

Außerdem bieten wir unseren Aktionären wie bereits in den Vor-
jahren an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsge-
bundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Voll-
macht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter ist schriftlich zu erteilen und muss in jedem Falle Wei-
sungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten. Der von
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflich-
tet, weisungsgemäß abzustimmen.

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benöti-
gen eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung. Die Ein-
trittskarte sollten Aktionäre alsbald bei der jeweiligen depot-
führenden Bank bestellen. Weitere Einzelheiten zur Bevoll-
mächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters erhalten die Aktionäre zusammen mit der Ein-
trittskarte zugesandt. Des Weiteren können Informationen zur
Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters auch im Internet unter

http://www.onvista-group.de/investor_relations/
stockholders_meeting.html

eingesehen werden.
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Anfragen und Anträge von Aktionären

Eine Abschrift der zu Tagesordnungspunkt 1 sowie der im Be-
richt des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 genannten Unter-
lagen wird den Aktionären auf Anfrage unverzüglich zugesandt.
Außerdem werden diese Unterlagen auch in der Hauptversamm-
lung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Wenn ein Aktionär Anfragen zur Hauptversammlung hat oder
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat stellen möchte, sind diese ausschließlich an folgende
Adresse zu richten:

OnVista AG
– Investor Relations –
z.H. Frau Anja Seipp
Sophienstr. 3
51149 Köln
Fax-Nr. 0 22 03 / 180 640
eMail: ir@onvista.de

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge
werden den Aktionären nach ihrem Eingang unter der Internet-
adresse

http://www.onvista-group.de/investor_relations/
stockholders_meeting.html

zugänglich gemacht.

Telefonische HV-Auskunft

Für Rückfragen steht Ihnen unsere IR-Abteilung auch telefonisch
zur Verfügung:

Tel. 0 22 03 / 9146-306

Köln, im Mai 2005

OnVista AG
Der Vorstand
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Anreise

Den KOMED im MediaPark 7, Köln, erreichen Sie

....... mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

U-Bahn:
Ab Köln-Hauptbahnhof:
Linie 5 Richtung Ossendorf. Umsteigen am Friesenplatz in die Li-
nie 6, 15, 17 oder 19 Richtung Ebertplatz. Haltestelle Christoph-
straße/MediaPark. Von dort durch die Hermann-Becker-Straße
und über die Brücke in den MediaPark.

S-Bahn:
Ab Köln-Hauptbahnhof:
S6 Richtung Nippes, S11 Richtung Düsseldorf und S12 Richtung
Hansaring. Haltestelle Hansaring. Von dort aus: hinter Saturn
rechts, nächste links in die Maybachstraße, geradeaus in den
MediaPark.

... oder mit dem Pkw:

Aus Richtung Nord:
A57/Neuss Richtung Köln-Zentrum, am Ende der Autobahn auf
der mittleren Spur einordnen und dieser bis zur Ampel folgen –
Ausfahrt Zentrum. Unter der Eisenbahnbrücke links in den Tun-
nel zur Ringstraße MediaPark mit allen Parkhäusern abbiegen.

A3/Oberhausen bis Kreuz Leverkusen, dann auf die A1 Richtung
Euskirchen/Koblenz bis zum Kreuz Köln-Nord, dann auf die A57
Richtung Köln-Zentrum – weiter siehe A57/Neuss.

A1/Dortmund bis Kreuz Köln-Nord, dann auf die A57 Richtung
Köln-Zentrum – weiter siehe A57/Neuss.

Aus Richtung Ost:
A4/Olpe bis Kreuz Köln-Ost, dann Richtung Zoobrücke/Köln-Zen-
trum. Dieser Straße über die Zoobrücke bis zum Fernsehturm
(linke Seite) folgen. An der ersten Ampel nach dem Fernsehturm
wenden. Nächste Möglichkeit rechts und nach der Ampel links
in den Tunnel zur Ringstraße MediaPark mit allen Parkhäusern
abbiegen.

Aus Richtung Süd:
A1/Euskirchen/Koblenz bis Kreuz Köln-Nord, dann auf die A57
Richtung Köln-Zentrum – weiter siehe A57/Neuss.

A3/Frankfurt bis Kreuz Köln-Ost – weiter siehe A4/Olpe.

A59/Flughafen/Köln/Bonn bis Dreieck Heumar, dann auf die A3
bis Kreuz Köln-Ost – weiter siehe A4 Richtung Olpe.

Aus Richtung West:
A4/Aachen bis Kreuz Köln-West, dann auf die A1 Richtung Wup-
pertal/Dortmund bis Kreuz Köln-Nord, dann auf die A57 Richtung
Köln-Zentrum – weiter siehe A57/Neuss.
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Parken:
Die Zentrale Tiefgarage MediaPark Köln (ausgeschildert mit PZ )
ist für Fahrzeuge bis 2 m Höhe von beiden Einfahrten (Gladba-
cher Straße und Am Kümpelchenshof) erreichbar. Die Einfahrt
für LKW/Bus erfolgt ausschließlich durch die zentrale Einfahrt
über die Gladbacher Straße.

Das Gebäude befindet sich oberhalb des blauen und orangefar-
benen Kassenbereichs.

Im
 M

ed
ia
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rk

 7
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Konzern-Jahresabschluss der OnVista Group nach IFRS

Umsatz und Ertragslage 2004 2003
Umsatz (Mio. €) 6,95 10,84 1)

EBITDA (Mio.€) 0,54 -1,31
Abschreibungen 2) (Mio. €) 0,52 3,76
EBIT (Mio. €) 0,02 -5,07
Ergebnis vor Steuern (Mio. €) 0,92 7,50 3)

Ergebnis nach Steuern (Mio. €) 0,42 5,73 3)

Umsatzrendite (%) 6 53

Finanzlage
Konzern-Cashflow (Mio. €) -2,08 -1,87
Operativer Cashflow (Mio. €) 2,05 1,22
Investitionen (Mio. €) 4,88 3,18 4)

 in Sachanlagen (Mio. €) 0,19 0,20
 in Finanzanlagen (Mio. €) 1,67 1,81 4)

Finanzmittelbestand 5) (Mio. €) 22,61 24,99

Vermögens- und Kapitalstruktur
Bilanzsumme (Mio. €) 47,98 47,62
Eigenkapitalquote 6) (%) 95 96
Eigenkapitalrentabilität 7) (%) 1 12
Gesamtkapitalrentabilität 8) (%) 1 12

Aktie
Konzern-Cashflow je Aktie (€) -0,31 -0,28
Operativer Cashflow je Aktie (€) 0,31 0,18
Ergebnis je Aktie (€) 0,06 0,86
Dividende je Aktie (€) 0,00 0,00
Höchst-/Tiefstkurs 9) (€) 7,11/4,90 6,51/3,55
Börsenkapitalisierung per 31.12. 9) (Mio. €) 42,55 35,18

Mitarbeiter
Gesamt per 31.12. 10) 52 41
Personalaufwand (Mio. €) 2,69 7,29
Umsatz je Mitarbeiter 10) (Mio. €) 0,15 0,09

1) Inkl. Erlöse des inzwischen entkonsolidierten Geschäftsfelds
Technologies; bereinigter Konzernumsatz 2003: € 4,58 Mio.

2) Auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
3) Inkl. eines fusionbedingten, nicht liquiditätswirksamen

Sonderertrags in Höhe von € 12,06 Mio.
4) Ohne den nicht-monetären Erwerb der At-Equity-Beteiligung an

der IS.Teledata AG in Höhe von € 15,51 Mio.
5) Liquide Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens
6) Eigenkapital / Bilanzsumme
7) Ergebnis / Eigenkapital
8) Ergebnis / Bilanzsumme
9) Xetra

10) In Festanstellung, vollzeitäquivalent
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